Steuerrechtlich                 Sozialversicherungsrechtlich
	Frei:
	Falls keine sonstigen positiven Einkünfte vorliegen und 12% pauschale Rentenversicherung vom Verein gezahlt wird.
	Wenn nur geringfügig beschäftigt

	Ansonsten:
	Zu versteuern nach Lohnsteuerkarte oder pauschal mit 20%, falls Stundenlohn 12€ nicht übersteigt
	Regelmäßig der Sozialversicherung zu melden und vom Verein pauschal 10% Krankenversicherung und 12% Rentenversicherung abzuführen
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